
Die Senaforin für Soziales, Jugend, ^, Fr®'®

Frauen, Integration und Sport . N<_ Hansestadt

Bremen

und

die Bremer Lebensgemeinschaft für Seelenpflege-bedürftige Menschen e.V.,
Ronzelenstr. 49,28359 Bremen

schließen folgende

Vereinbarung nach § 75 SGB XH

1. Gegenstand

1.1 Gegenstand dieser Vereinbarung sind Leistungen, welche die Bremer Lebensgemeinschaft für See- _
lenpflege-bedürftige Menschen e.V, - im folgenden Einrichtungsträger genannt - für erwachsene Men-
sehen mit geistigen und mehrfachen Behindemngen nach § 53 SGB Xff und nach §§ 2-3 der Verordnung
zu § 60 SGB XII mit einem Hiifeanspruch nach §§ 54 Abs, 1 SGB Xtl in Verbindung mit § 55 Abs. 2 Nr. 6
SGB IX im ambutanten Betreuten Wohnen erbringt. - '

1.2 Diese Vereinbarung bestimmt Näheres zu Art, Inhalt und Umfang der Leistung, ihrer Vergütung und Eh-
rer Prüfung* Im Übrigen finden die Regelungen des Bremischen Landesrahmenvertrages nach § 79 Abs. 1
SGB XII (BremLRV SGB Xit) vom 28.6.2006 (in der Fassung vom 23.11.2012) sowie die Ergänzungsver-
einbarung zum Bremischen Landesrahmenverirag nach § 79 Abs, 1 SGB XII vom 28.06.2006 Anwendung.
Es glft die Rahmenvereinbarung SGB XII 2015 vom 23.01.2015.

2,Zielgruppe

2.1 Das Leistungsangebotdes Einrichtungsträgers öntspricht dem rahmenvertraglich festgelegten Leis-
lungstyp 4 c, Ambulant Betreutes Wohnen für erwachsene Menschen mit geistigen und mehrfachen Be"
hinderungen.

Der Träger folgt äem Leitgedanken der anthroposophischen Heilpädagogik und SozEaitherapie. Die päda-
gogische und arbeitstherapeutische Grundlage ist das anthroposophische Menschenbild nach der Er-
kenntnis Rudolf Steiners.

2,2 Zur Zielgruppe gehören Menschen mit wesentlicher geistiger, körperlicher und mehrfacher Behinderung
über 18 Jahre unabhängig vom Schweregrad der Behinderung, die in einer eigenen Wohnung oder in einer
Wohngemelnschaft außerhalb der Herkunftsfamilie leben können. Die Bewohner müssen in der Lage sein,.
einen Teil des Tages und/ oder tageweise sowie nachts ohne persönliche Betreuung und Unterstützung zu
teben,

2..3 Ausschlusskritenen: Die Maßnahme ist nicht geeignet'für lembehlnderte Personen.

3. Hilfezfel und Leistungen :

3.1 Ziel des Betreuten Wohnens ist, dem Personenkreis unter Ziffer 2 durch Leistungen der Eingiiede"
rungshilfe eine weitgehend eigenständige Lebensführung in der eigenen Häuslichkeit zu ermöglichen,

l-
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Dazu gehören insbesondere Förderung und Hiife,

• um sich möglichst weitgehend und dauerhaft In das Leben in der Gemeinschaft einzugliedern»

• eine weitgehend selbständige Lebensführung mit geringer Betreuung bis hin zu einem Leben ohne

Betreuung zu erreichen .

• oder eine Stabilisierung der Lebens- und Betreuungssituation zu erhalten, um insbesondere Aufent-

halte in einer heimähnlichen EEnrichtung zu vermeiden,

• die behiriderungsbedingten BeeNrächtEgungen und deren Folgen zu überwinden bzw, zu mildern,

• bei der Ausübung einer angemessenen Tätigkeit oder Berufes, eine angemessenen Tagestmktur un-

ter Berücksichtigung der arbeHsfreien Zeit, .

• von lebenspraktischen Fähigkeiten und der Selbstversorgung im Bereich des Wohnens sowie bei der

Erweiterung der kommunikativen Kompetenzen.

* bei der Anpassung an sich wandelnde, alltägliche Lebenssifuationen und die Entwicklung von Fähig-

keiten, mit diesen Herausforderungen umzugehen.

3,2 Leistungen des Betreuten Wohnens

Die Leistungen des Betreuten Wohhens werden in abgestufter Form ais Beratung, Begleitung, Anleitung,
stellvertretende Ausführung, Beaufsichtigung und Kontrolle, zielgerichtele Förderung und umfassende. Be-
treuung regelmäßig im Rahmen des begutechteten Betreuungsumfangs erbracht,

Zu den direkten personenbezogenen Leistuncien gehören Förder- und Unterstüfzungshilfen
» bei der alltäglichen Lebensführung

• der individuellen Basisversorgung

• der Gestaltung sozialer Beziehungen
l

• der Teilnahme am kulturellen und geseiischafflichen Leben

• der Kommunikation und Orientierung

» der emotionalen und psychischen Entwicklung,

• der Gesundheitsförderung und - erhaltung

• der Erschließung Arbeits-, Beschaftigungs- und tagesstrukturierender Angebote außer Haus

• der Vorbereitung auf den Ruhestand

• Vorbereitung auf ein Leben mit weniger oder keiner Betreuung

die je nach festgestefltem, individuellen, Hilfebedarf nach dem HMB-W" Verfahren erbracht werden, .

Zu den indirekten Leistungen gehören die Förderung und die Pflege von Angehörigenkontakten, Zusam-
menarbeit mit gesetzlichen Betreuern sowie externen Fachkräften, Ämtern und die Beteiligung an der Hil-
feplanung und deren Fortschreibung einschl. der Ersteilung von Entwlcklungsbenchten.
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Die Betreuung wird überwiegend aufsuchend in der Wohnung und im direkten Umfeld des Leisiungsbezie-
hers durchgeführt (Hausbesuch, Begleitung bei EriedEgungen außerhalb der Wohnung), Die Betreuung er-
foigt regelmäßig und kontinuierlich durch einen Bezugsbetreuer, in der Regel eine pädagogischen Fach"
W[. , . •

Die einzelnen Maßnahmen orientieren sich am individuellen Bedarf des Leislungsempfängers und werden
im Verlauf der Maßnahme horitinuierlich ausgewertet und angepasst, Es soll gemeinsam mit dem Betroffe"
nen eine stetige Ziel- und Planungsabsprache stattfinden, ebenso eine stetige Rückschau über das Er"
reichte bzw. Nichterreichte.

!
Der Einrichtungsträger stellt im Falle von Krankheit, Urlaub etc. die Betreuung durch eine Vertretung sicher. ' |

l

In-den zeitlichen Betreuungsablauf gehen personenbezogene, gruppenbezogene und übergreifende Antei-
le ein. • .

Medizinische und psychologisch therapeutische Leistungen gehören nicht zu den Leistungen im Betreuten
Wohnen. . ' .

3.3 Der Einrichtuhgsträger begleitet sowohl die Aufnahme in das Betreute Wohnen als auch den Auszug
aus dem Betreuten Wohnen.

3,4 Umfang und Qualität der L^'sfungen sind so zu gestalten, dass eine bedarfsgerechte Hilfe nach
H.M.B.-W-Verfahren im Einzelfali gewährleistet ist. Die Leistungen müssen ausreichend und zweckmäßig
sein und dürfen das Maß des Notwendigen nicht überschreiten. Die Betreuung erfoEgt außerhalb der Werk- _ j
stattzeiten und ansonsten auch tagsüber bei Krankheit, Urlaub oder Ruhestand der Bewohner im Rahmen
des zugewiesenen Personals. |

l

l

3.5 Der Einrichtungsträger stellt fachbezogene Fortbildungen und Supervision seiner Mitarbeiter sicher.
i
i

3.6 Der Einrichtungsträger beschäftigt nur geeignetes Personal - siehe dazu „Persönliche EEgnung von |
Mitarbeitern als Bestandteil von Leistungstypenvereinbarungen", Beschlussvom 13,05.2008. |

3.7 Der Angebofeträger schließt mit den Bewohnern einen Befreuungsverlrag ab, aus-dem die Zielst l
zung, der Inhalt und der Umfang der Leistungen hervorgehen. . |

3,8 Findet die Betreuung in einer Wohngenwinsch^ft statt, stellt der Träger, folgenden Standard sicher: l
Für Gruppehgrößen bis zu 4 Personen sind . i.

E

• pro Person 1 Zimmer sowie als Gemeinschaftsräume 1 Küche, 1 Bad, 2 WCfs, 1 Gemein- . i
schaftsraum und 1 Abstellraum !

zur Verfügung zustellen. ' . ' j
l

Für die Miethöhe Je Bewohner gelten dEe Bestimmungen der Hilfe zum Lebensuntertiait nach dem SGB Xl! |
und die dazugehörigen Weisungen. |

!

3.9 Die Kosten für Unterkunft und Verpflegung sind im Entgelt nicht enthalten, l

3,10 Der Vereinbarung liegt eine Plafzzahl von 6 zugrunde. , ' . . [
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3.11 Der Ejnrichtungsträger verpflichtet sich, im Rahmen des vereinbarten Leistungsangebotes HHfeemp-
fänger aufzunehmen und zu betreuen, Für die Aufnahme ist das Vorliegen elnes Gesamtpianes nach § 58
SGB XII einsch!. der Hiifebedarfserhebung nach dem H.M.B. -W-Verfahren erforderiich.

4. leistungsentgelf

4.1 ZurAbgettung der Leistungen wird folgende Vergütung in Euro pro Leistungsempfänger und Leistungs"
tag vereinbart:

Hilfebedarfsgruppe

Hiifebedarfsgmppe

Hilfebedarfsgruppe

Hiifebedarfsgruppe

Hilfebedarfsgrüppe
5

Grund-

pauschale

2,82

2,82

2.82

2,82

2,82

Maßnahme- -

Pauschale

16,61

31,77

54,86

95.83

137.50

Investitions-

betrag
0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

Gesamt-

entgelt
19.43

34,59

57,68

98,65

140,32

4.2 Bei längerer vorübergehender Abwesenheit aufgrund eines stationären Krankenhaus- oder Kuraufent"
haltes kann ah der 5. Woche nur noch ein fn den Vergötungskomponenten der Grund- und Maßnahme
Pauschalen um 25 % vermindertes Platzgeld in Euro pro Leistungsempfanger und Abwesenheitstag be-
rechnet werden, das sich wie folgt darstelft;

HEIfebedarfsgruppe

Hilfebedarfsgruppe

Hilfebedarfsgruppe

HEIfebedarfsgruppe

Hilfebedarfsgruppe
5

Grund-

pauschale

2,12

2,12

2,12

2,12

2.12

Maßnahme"

Pauschale
12.46 .

23,83

41.15

71,87

103,13

Investitions-

betrag
0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

Gesamt-

entgelt
14.S8

25.95

43,27

73,99

105,25

Die Berechnungsgrundiage zur Ermittlung der oben genannten Pauschalen ist dem beigefügten Kostenträ-
gerblatt, welches Bestandteil der Vereinbarung ist, zu entnehmen. Rundungsdifferenzen sind möglich.

4.3 Die Vergütung ist nur abrechenbar, wenn eine entsprechende Kostenzusicherung des zuständigen So-
zialhilfeträgers im Einzelfat) vorliegt.

4.4 Erfolgt durch Neubegutachtung des zuständigen Soziatdfenstes die Einstufung in eine andere Hilfe-
empfängergruppe bm in einen anderen BetreuungsschEüssel, gilt die neue Gesamtvergütung ersl für dle-



Zukunft ab Bewilligung.

5. Vereinbarungszeitraum

5.1 Diese Vereinbarung gilt für die Zeit ab dem 01 . Januar 2017 für eine unbestimmte Dauer. Die Mindest-
iaufzeit beträgt 12 Monate (aiso minctestens bis zum 31.12.2017),

5.2 Zur vollständigen oder teilweisen Änderung oder Aufhebung der Vereinbarung bedarf es einer schrift-
lichen Kündigung unter Einhaltung der unter Ziffer 6.1 bestimmten Mindestlaufzeit, Die Vergütungsverein-
barung kann mit einer Frist von mindestens 6 Wochen, die übrigen Bestandteile der Vereinbarung können
mit einer Frist von mindestens 3'Monaten gekündigt werden,

6. PrüfunQsvereinbarung

6.1 Im Rahmen des Verfahrens der Prüfung der Wlrtschaftlichkeit und der Qualität der Leistung nach § 76
Abs.3 SGB XII sind die in BremLRV SGB XEI.g 23 Abs. 3 BremLRV SGB XII geforderten Berichtsunterla-
gen, gemäß Anlage 6 zum BremLRV SGB XEI (BerEchtsraster Qualitätsprüfung), unabhängig von der Lauf"
zeit dieser Vereinbarung bis zum 31.3. des jeweiligen folgenden Kalenderjahres bei der Senatonn für Sozi"
a!es, Jugend, Frauen, Integration und Sport, Referat 14, einzureichen.

6.2 SoJlten sich Anhaltspunkte ergeben, die erhebliche Zweifel an der Leistungsqualität und Wirtschaftiich-
keit der Einrichtung begründen, stellt der Träger der Einrichtung dem Sozlalhilfeträger auf Anforderung wei"
tergehende, zur sachgerechten Beurteilung notwendige und geeignete Prüfungsunterfagen zur Verfügung
und erteilt auf Anfrage erforderliche Auskünfte.

7. Sonstiges

Bei Unwirksamkeit einer Bestimmung dieses Vertrages verlieren die übrigen Bestimmungen ihre Wirksam-
keit nicht Eine unwirksame Regelung ist von den Vertragsparteien durch eine wirksame zu ersetzen, die
der unwirksamen in ihrer Auswirkung möglichst nahe kommt, im Übrigen gelten die Vorschriften der §§ 53
ff des Zehnten Buch Sozialgesefzbuch (SGB X) über den öffenllich-rechtiichen Vertrag.

Bremen, im Dezember 2017 >

Die Senatorin für Sozfaies, Jugend Einrichtungsträger:

Frauen, Integration und Sport .

Im Auf

er 

Anlagen;

Leistungstypbeschreibung Nr. 4c, Kostenträgerbiatt


